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A. Vorbemerkungen 

1. Allgemeine£ 

In Ergänzung der bisherigen Berichterstattung über die Erzeu- 
gung und den Absatz von Branntwein werden im vorliegenden Be- 
richt die endgültigen und umfassenden Ergebnisse für das Be- 
triebsjahr 1950/51 und 1951/52 zusammengestellt und die Haupt- 
tendenzen der Entwicklung aufgezeigt, heben der Erzeugung und 
dem Absatz von Branntwein sind die in Betrieb gewesenen Bren- 
nereien, die Brennrechte nach dem Stand vom 30.9*1952 und de- 
ren Ausnutzung sowie der Rohstoffverbrauch und die Bestände 
an Branntwein dargestellt. Ein Einblick in die Struktur des 
Spirituosengev/erbes wird ausserdem durch nie Aufgliederung des 
Branntweinabsatzes der Bundesmonopolvurwaltung an Irinkbrannt- 
weinhersteller nach Irrssenklassen vermittelt. 

2. Gesetzliche Bestimmungen 

Die Durchführung des Branntweinmonopols *-blag in der Vor- 
kriegszeit der Reichsmnncpolverwaltung für Branntwein, die 
Überwachung der Herstellung und Verwendung von Branntwein 
(§§ 43 ff BranntwMmG) in der Regel der Reichsfinanzverwal- 
tung, und. zv/ar deren Zolldienststellen (§ 17 BranntwMonG). 
Die Reichsmonopolverwaltung hurte mit dem Zusammenbruch im 
Mai 1945 zu bestehen auf. Dagegen blieb das Branntweinmonopol- 
gesetz vom 8-4.19221) weiterhin in Kraft, da das Kontrollrats- 
gesetz Nr.27^' sich damit begnügte, die Steuersätze für 
Branntwein (Hektoliter-Einnahmen) stark heraufzusetzen. Die 
Punktionen der Reichsmonopolverwaltung gingen auf eine Viel- 
zahl von Stellen über (Oberfinanzdirektionen, Hauptzollämter, 
Lnndräte, Gemeinden). Allmählich bildete sich jedoch eine ge- 
wisse Zentralisation heraus, die zur Bildung von Landesmono- 
polverwaltungen führte. Die Überleitung dieser Landesmonopol- 
verwaltungen auf den Bund wurde durch die Errichtung der 
Überleitungsstelle.für das Branntweinmonopol mit Wirkung vom 
1.4.1950 begonnen^). Gleichzeitig gingen die Einnahmen aus 
dem Mom pol von den Ländern auf den Bund über. Dagegen wurde 
die Bundesmoni-polverwaltung, die - wie in der Vorkriegszeit 
die Reichsmonopolverwaltung - alle einschlägigen Aufgaben 
wahrnimmt, erst durch Gesetz vom 8.8.19514' mit Wirkung vom 
1.10.1950 errichtet. Bezüglich der sonstigen gesetzlichen 
Bestimmungen und der während der Berichtszeit ergangenen Er- 
lasse und Bekanntmachungen wird auf die Statistischen Berich- 
te Nr.VIl/66/l und VI1/66/2 hingewiesen. Zur Erläuterung der 
Punktionen des Monopols sei kurz folgendes ausgeführt 5 

Der Moncpolverwaltung ist die^Herstellung von Branntwein aus 
Zellstoffen einschl. der Ablaugen der Zellstoffgewinnung, 
aus Kalziumkarbid und aus Stoffen, aus denen Branntwein im 
Monopolgebiet vor dem 1.Oktober 1914 gewerblich nicht gewon- 
nen wurde, Vorbehalten. Sie kann die Herstellung anderen ge- 
statten. Die Herstellung von Branntwein aus den oben genann- 
ten Stoffen erfolgt in "Monopolbrennereien". Die Herstellung 

1) RGBl, i 'S."405.- 2) Vom 10.5.1946.- 3) BdP-Erlass vom 
31.3.1950, BZB1. S.72.- 4) BGBl. I 3.491. 
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von Branntwein aus anderen Stoffen, die in "Eigenbrenne- 
reien"l) vorgenommen wird, ist einer direkten Beschränkung 
nicht unterworfen, jedoch wird die Erzeugung durch die 
Festsetzung von sogenannten regelmässigen Brennrechten und 
ausserdem durch die Monopolverwaltung durch Festsetzung von 
Jahresbrennrechten beeinflusst, die den Erzeugern bestimmte 
Übernähmepreise bei der Ablieferung des innerhalb des' Brenn- 
rechts hergestellten Branntweins garantieren. Für den im 
Überbrand (ausserhalb des Brennrechts) bzw. für den ohne 
Brennrecht erzeugten ablieferungspflichtigen Branntwein sind 
die Übernahmepreise erheblich niedriger bemessen. 

Der erzeugte Branntwein ist grundsätzlich an die Monopol- 
verwaltung abzuliefern mit Ausnahme der Obst- und Korn- 
branntweine sowie der Branntweine, die in Abfindungsbren- 
nereien2) oder von StoffBesitzern?) hergestellt werden. 
Aus bestimmten Stoifen hergestellter, an sich von der Ab- 
lieferungspflicht äusgenommener Branntwein (sogenannter 
"abliefe’rungsfähige$r" Branntwein) muss ater bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen von der Monopolverwaltung über- 
nommen werden, wenn er vor Beginn der Herstellung zur 
Übernahme angemeldet worden-ist (§ 76 BranntwMonG). Der 
Übernahmepreis, der von der Monopolverwaltung in der Regel 
jeweils für ein Betriebsjahr im voraus festgesetzt wird, 
setzt sich zusammen aus dem Grundpreis (§ 65 BranntwMonG) 
und gewissen Zuschlägen oder Abzügen, die je nach der Art 
und Güte des abgelieferten Branntweins bzw. nach der Art . 
und Grössenklasse der einzelnen Brennereien gestaffelt 
sind (§§ 66 - 73 a BranntwMonG). Den Überbrandabzug regelt 
§ 74 BranntwMonG. 

Für ablieferungsfreien, d.h. für den von der Ablieferungs- 
pflicht ausgenommenen Branntwein ist der "Branntweinauf- 
schlag" zu zahlen. Er entspricht dem regelmässigen Ver- 
kaufspreis, vermindert um einen besonderen Abschlag, den 
die Monopolverwaltung festsetzt4). 

Der abgelieferte Branntwein wird in besonderen Reinigungs- 

1) Die Eigenbrenneraien werden eingeteilt in a) landwirt- 
schaftliche Brennereien, b) Obstbrennereien, c) gewerbli- 
che Brennereien.- 2) Abfindungsbrennereien sind nicht ver- 
schlußsicher eingerichtete Brennereien mit einer Erzeu- 
gungsgrenze bis zu 50 Liter Weingeist, bei älteren Betrie- 
ben bis zu 300 Liter Weingeist, bei denen die herstellbare 
Weingeistmenge aus. den eingemaischten Rohstoffen geschätzt 
und in der Regel die Branntweinsteuer (Branntweinaufschlag) 
im voraus festgesetzt wird.- 3) Stoffbesitzer sind natürli- 
che Personen, die kein eigenes Brenngerät haben, ausschl. 
selbst gewonnene Obststoffe in der Brennerei eines anderen 
verarbeiten und nicht mehr als 50 Liter Weingeist im Be- 
triebsjahr hersteilen.- 4) §§ 78, 79 BranntwMonG in der 
Fassung der Verordnung vom 7*12.1944 - RGBl. 1944 I S.336. 
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anstalten gereinigt^) und dann je nach seiner Eignung und Be- 
schaffenheit für die verschiedenen Verwendungszwecke von der 
Verwertungsstelle der Bundesmonopolverwaltung abgesetzt. Es 
gibt mehrere Verkaufspreisei sic sind nach den im Branntwein- 
steuertarif 2) aufgoführten Verwendungszwecken ahgestuft. Man 
unterscheidet den regelmässigen Verkaufspreis und verschiedene 
ermässigte Verkaufspreise. 

Zum regelmässigen Verkaufspreis wird Branntwein zur Herstel- 
lung von {Drinkbranntwein, Aromen und Essenzen abgegeben} er 
unterliegt der vollen Branntweinsteuer. 

Zu ermässigten Verkaufspreisen darf Branntwein abgegeben wer- 
den, der einem ermässigten Steuersatz unterliegt oder von der 
Branntweinsteuer befreit ist. 

Branntwein, der einem ermässigten Steuersatz unterliegt, wird- 
abgegeben; 

1. zum-ermässigten Verkaufspreis für unvergällten'Branntwein 
zu ärztlichen oder pharmazeutischen Zwecken, 

2. zum besonderen ermässigten Verkaufspreis für Branntwein 
zur Herstellung von äusserlichen Heilmitteln und von 
Riech- und Schönheitsmitteln, 

3. zum Essigbranntweinpreis für Branntwein zur Herstellung 
von Speiseessig. 

Branntwein, der von der Branntweinsteuer befreit ist, wird 
abgegeben: 

1. zum Treibstoffbranntweinpreis für Branntwein zur Beimi- 
schung zu Treibstoffen, 

2. zum allgemeinen ermässigten Verkaufspreis für Branntwein 
zu Putz-, Heizungs-, Koch- und Beleuchtungszwecken (sog. 
'Brennspiritus) und zu besonderen gewerblichen Zwecken, 

3. zum Ausfuhrpreis für Branntwein zu Ausfuhrzwecken. 

Die Verkaufspreise sind so bemessen, dass die Gesamtunkosten 
des Monopols gedeckt werden. Überschüsse werden, soweit sie 

1) Bas Reinigungsmonopol als Teil des Branntweinmonopols wur- 
de in der Vorkriegszeit überwiegend in monopoleigenen Reini- 
gungsanstalten durchgeführt. Durch die Teilung Deutschlands 
hat die Monopolverwaltung jedoch einen grossen Teil ihrer 
Reinigungsanstalten, die hauptsächlich in den ostdeutschen 
Gebieten lagen, verloren.' Die Bundesmonopolverwaltung ver- 
fügt deshalb z.Z. nur über 3 eigene Reinigungsanstalten 
(Neu-Isenburg, Nürnberg, München), so dass die Reinigung von 
Rohbranntwein heute zum grossen Teil im lohn durch Vertrags- 
reinigungsanstalten erfolgt.- 2) § 1 Nr.I des Gesetzes der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zur Änderung 
des Gesetzes über das Branntweinmonopol vom 21.Oktober 1948 
(WiGBl. S.103) in der Passung des Gesetzes der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes über die Steuerbefreiung 
von Branntwein zur Herstellung von Treibstoffen vom 10.August 
1949 (WiGBl. S.248). 
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nicht zu Betriebsmitteln oder sonstigen Verwaltungszwecken 
zurückzuhalten sind, ebenso wie die Branntweinsteuer selbst, 
an den Bund abgeführt-w . 

Zum regelmässigen Verkaufspreis bezogener Branntwein darf 
grundsätzlich zu beliebigen Zwecken verwendet werden. Dage- 
gen darf Branntwein, der zu ermassigten Verkaufspreisen be- 
zogen wurde, ohne besondere Genehmigung der Monopolverwal- 
tung nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. Zur Sicher- 
stellung der bcstimmungsgemässen Verwendung dieses Brannt- 
weins wird, er von der Monopolverwaltung in der Hegel genuss- 
unbrauchbar bzw. vergällt abgegeben, andernfalls ist er im 
Betriebe des Verwenders zu vergällen bzw. genussunbrauchbar 
zu machen oder unter ständiger amtlicher Aufsicht zu verar- 
beiten. 

Für Trinkbranntwein, der im Inland In Verkehr gebracht wird, 
bestehen ausserdem besondere Vorschriften lebensmittel- 
rechtlicher Art über seine Bezeichnung und seinen Weingeist- 
gehalt. 

Die Bestimmungen über die Branntweinstatistik sind, abge- 
sehen von einigen späteren Änderungen, in dor Branntwein- 
zählordnung 2) enthalten. Danach worden die vierteljährli- 
chen Nachweise der Zollstüllen über die Obcrfinanzdirek- 
tionen an die Bundosmonopolverwaltung zur Aufbereitung und 
Auswertung übersandt. Die Veröffentlichung dor Ergebnisse 
ist, soweit es sich um die Jahrcsstatistik handelt, dem 
Statistischen Bundesamt übertragen^). Daneben worden die 
vierteljährlichen Angaben über Erzeugung, Absatz und Bestän- 
de von Branntwein sowie über verarbeitete Rohstoffe von der 
Bundosmonopolverwaltung laufend im Bundesanzeiger- bekannt- 
gogo bon. 

’B. Die Branntweinwirtschaft im Bundesgebiet 

1. Br^nntwcin£r zcugung 

Das Schwergewicht dor Branntweinerzeugung lag in der Vor- 
kriegszeit - wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist- 
in den mittel- und ostdeutschen Gebieten. Von einen Gesamt- 
erzeugung von 3,7 Mill.hl wurden nur 0,9 Mill.hl im jetzi- 
gen Bundesgebiet gewonnen (25 vH). In der Nachkriegszeit 
war die Erzeugung bis zum Ende des Betriebsjahres 1947/48 
zunächst wesentlich niedriger, da Rohstoffknappheit und 
hemmende gesetzliche Bestimmungen sich ungünstig auswirkten. 
Nach Überwindung dor Rohstoffkriso und Wiederherstellung 
geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse durch die Geldum- 
stellung hat die Branntweinwirtschaft seit 1948/49 an Be- 
deutung stark zugenommen* Die erzeugte Menge lag 1949/50 

1) Vgl. §§ 84, 86 Branntweinmonopolgesetzj an die Stelle der 
früheren Hektolitereinnahne ist die Branntweinsteuer getre- 
ten.- 2) Anlage 4 zu den GrundbeStimmungen zum Gesetz über 
das Branntweinmonopol vom 8.4.1922.- 3) Vgl. Statistische 
Berichte unter Arb.Hr.VIl/66/l vom 16.5.1952 und Arb.Nr. 
VIi/66/2 vom 2.4.1953. 

nicht zu Betriebsmitteln oder sonstigen Verwaltungszwecken 
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Das Schwergewicht dor Branntweinerzeugung lag in der Vor- 
kriegszeit - wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist- 
in den mittel- und ostdeutschen Gebieten. Von einen Gesamt- 
erzeugung von 3,7 Mill.hl wurden nur 0,9 Mill.hl im jetzi- 
gen Bundesgebiet gewonnen (25 vH). In der Nachkriegszeit 
war die Erzeugung bis zum Ende des Betriebsjahres 1947/48 
zunächst wesentlich niedriger, da Rohstoffknappheit und 
hemmende gesetzliche Bestimmungen sich ungünstig auswirkten. 
Nach Überwindung dor Rohstoffkriso und Wiederherstellung 
geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse durch die Geldum- 
stellung hat die Branntweinwirtschaft seit 1948/49 an Be- 
deutung stark zugenommen* Die erzeugte Menge lag 1949/50 

1) Vgl. §§ 84, 86 Branntweinmonopolgesetzj an die Stelle der 
früheren Hektolitereinnahne ist die Branntweinsteuer getre- 
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Berichte unter Arb.Hr.VIl/66/l vom 16.5.1952 und Arb.Nr. 
VIi/66/2 vom 2.4.1953. 



mit 1,4 Mill.hl um 57,0 vH über*der des Bundesgebiets von 
1936. Da der Absatz jedoch hinter der Erzeugung zurückblieb 
und sich ein hoher Bestand bildete, wurde diese 1950/51 auf 
1,3 Mill.hl eingeschränkt (- 12,0 vH) und ging auch 1951/52 
weiterhin leicht zurück. Je Einwohner gerechnet belief sie 
sich in diesem Jahre auf 2,63 1 gegenüber 5,43 1 im Reichs- 
gebiet 1936, so dass der Vorkriegsstand erst zu 48,4 vH er- 
reicht ist. 

Branntweinerzeugung 

1 OCO hl Weingeist 

Betriebsjahr 
(1,10.-30.9.) 

Eigenbrennereien 

davon 
insgesamt ablieferungs- 

pflichtig 
ablieferungs- 

frei 

fiionopol- 
brennereien 

Zusammen 

Reichsgebiet 

1936/37 

Bundesgebiet 

1936/37 

1946/47 1) 
1947/48 
1948/49 1) 
1949/SO 
1950/51 
1951/52 

2 909 

564 

125 
183 
493 

1 058 
877 
913 

2 786 

106 
159 
443 
885 
719 
751 

123 

19 
24 
50 
173 
158 
162 

750 

358 

70 
114 
292 
389 
397 
360 

3 659 

922 

195 
297 
785 

1 447 
1 274 
1 273 

1) Ohne Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern. 

Gegenüber der Vorkriegszeit hat sich durch den Portfall der 
landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien des Ostens in der 
Produktion ein Strukturwandel vollzogen, der am deutlichsten 
bei einer Aufgliederung der Erzeugung nach Brennereiklassen 
zu Tage tritt. Die landwirtschaftlichen Brennereien, die 
1936/37 im Reichsgebiet allein 64,8 vH der Gesamterzeugung 
auf sich vereinigten, haben diese beherrschende Stellung 
nicht mehr. Ihr Anteil belief sich 1950/51 im Bundesgebiet 
auf 29,7 vH und ging 1951/52 weiter auf 26,8 vH zurück. Er 
lag damit weit unter dem gegenüber 1950/51 (33,0 vH) stark 
gestiegenen Anteil der gewerblichen Brennereien von 38,1 vH 
und auch etwas unter dem der Monopolbrennereien (1951/52: 
28,3 vH), die beide gegenüber der Vorkriegszeit stark an Be- 
deutung gewonnen haben (1936/37: 12,8 vH bzw. 20,5 vH). Auch 
die Obstbrennereien, die 1936/37 1,9 vH der Erzeugung stell- 
ten, konnten 1950/51 ihren Anteil auf 3,7 vH und 1951/52 auf 
4,7 vH erhöhen, wobei die Abfindungsbrennereien, die zum 
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und auch etwas unter dem der Monopolbrennereien (1951/52: 
28,3 vH), die beide gegenüber der Vorkriegszeit stark an Be- 
deutung gewonnen haben (1936/37: 12,8 vH bzw. 20,5 vH). Auch 
die Obstbrennereien, die 1936/37 1,9 vH der Erzeugung stell- 
ten, konnten 1950/51 ihren Anteil auf 3,7 vH und 1951/52 auf 
4,7 vH erhöhen, wobei die Abfindungsbrennereien, die zum 



grössten Teil auch in diese Gruppe gehören, noch nicht be- 
rücksichtigt sind. Ihr Anteil an der Gesamterzeugung belief 
sich 1951/52 allerdings nur auf 2,1 vH. 

Sranntweinerzeugung 

Landwirtschaft- 
liche Brennereien 

Obst- 
brennereien 

: Cetriebs- 
jahr 

aus 
Korn und 

Kar- länderen 

tcffeln -mehligen 
  Stoffen 

aus 
Wein 

(Trau- '= 
ben- 

viein) 

.= anderen I 
Obst- 

Stoffen 

Kar- 

toffeln 

Gewerbliche Brennereien 

aus 
: Korn und= 
wanderen ■ Ritoen- . Obst- länderen 
mehligen'stoffen 
Stoffen •' 

stoffen •: Stoffen 

in Hektoliter Heingeist 

• Reichsgebiet 

= 1936/37 ; 2 318 542 ; 51 619:54 869 : 14 760: 1 228 : 43 460 = 422 177 :• 2 382 : 58 ; 750 252 

: Bundesgebiet 

■ 1936/37 : 195 308: 49 141 

1950/51 I 215 754' 162 701 
1951/52 120 101! 221 898 

=44 432 

144 808 
'56 626 

14 735 : 560. 

3 042 ; 20 275 
2 085 - 

39 377 =218 572 : 2 382 

157 974 1240 052 
150 758 -333 543 

1 998 
1 122 

in vH der Gesamterzeugung 

Reichsgebiet 

1936/37 : 

Bundesgebiet 

21,2 : 5,3 . 4,8 

1950/51 
1951/52 

16,9 ; 
9,4 = 

12,8 
17,4 

3.5 
4.5 

1,6 

0,2 
0,2 

0,1 4,3 . 23,7 ; 0,3 

1,6 ; 12,4 i 18,8 
- ; 11,8 ' 26,2 

0,2 
0,1 

63,4 = 1,4 : 1,5 0,4 = 0,0 = 1,2 , 11,5 = 0,1 = 0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

; 357 562 

: 396 751 
: 360 224 

:3 659 347 

3 248 
3 029 

27 013 
23 946 

922 127 

1 273 620 
1 273 335 

20,5 : 

38,7 

31.2 
28.3 

0,3 
0,2 

2,1 
1,9 

100 

100 

100 
100 

hie Schwerpunktversckiebung, die sich innerhalb der einzel- 
nen Brennereiklassen vollzogen hat, ergab sich in erster 
Linie aus einer Änderung in der Art der verwendeten Roh- 
stoffe. 1936/37 wurden*im Reichsgebiet 63,4 vH des Brannt- 
weins aus Kartoffeln erzeugt, daneben entfielen auf die Mo- 
nopolstoffe - in der Hauptsache Ablaugen aus der Zellstoff- 
gewinnung - 20,5 vH und auf Rübenstoffe 11,5 vH. 1950/51 
waren dagegen die Monopolstoffe die wesentlichste Rohstoff- 
basis. Aus ihnen wurden 31,2 vH des Branntweins gewonnen. 
An die zweite Stelle sind mit 25,2 vH Korn und andere meh- 
lige Stoffe überwiegend ausländischer Herkunft gerückt. Aus 
Rübenstoffen wurden 18,8 vH und aus Kartoffeln nur 18,5 vH 
der Gesamtmenge erzeugt, so dass die Kartoffeln als Roh- 
stoff weitgehend ihre frühere Bedeutung eingebüsst haben. 
Riese Tendenz hat sich 1951/52 fortgesetzt. Die Kartuffel- 
verarbeitung ging gegenüber dem Vorjahr um 43,5 vH zurück. 
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Stoffen ; 
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Stoffen 
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reien 
ins- 
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in Hektoliter Heingeist 
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Die Schwerpunktverschiebung, die sich innerhalb der einzel- 
nen Brennereiklassen vollzogen hat, ergab sich in erster 
Linie aus einer Änderung in der Art der verwendeten Roh- 
stoffe. 1936/37 wurden*im Reichsgebiet 63,4 vH des Brannt- 
weins aus Kartoffeln erzeugt, daneben entfielen auf die Mo- 
nopolstoffe - in der Hauptsache Ablaugen aus der Zellstoff- 
gewinnung - 20,5 vH und auf Rübenstoffe 11,5 vH. 1950/51 
waren dagegen die Monopolstoffe die wesentlichste Rohstoff- 
basis. Aus ihnen wurden 31,2 vH des Branntweins gewonnen. 
An die zweite Stelle sind mit 25,2 vH Korn und andere meh- 
lige Stoffe überwiegend ausländischer Herkunft gerückt. Aus 
Rübenstoffen wurden 18,8 vH und aus Kartoffeln nur 18,5 vH 
der Gesamtmenge erzeugt, so dass die Kartoffeln als Roh- 
stoff weitgehend ihre frühere Bedeutung eingebüsst haben. 
Riese Tendenz hat sich 1951/52 fortgesetzt. Die Kartuffel- 
verarbeitung ging gegenüber dem Vorjahr um 43,5 vH zurück. 
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Dagegen stieg die Verarbeitung von Melasse auf- Grund eines 
Überhanges dieses Rohstoffs in der .Zuckerindustrie beträcht- 
lichl). Ebenso wurde wesentlich mehr Traubenwein - haupt- 
sächlich ausländischer Herkunft2) - verarbeitet als im Vor- 
jahr. Im Vergleich dazu war die Verwendung von Monopolstof- 
fen infolge der geringeren Erzeugung der Monopolbrennereien 
leicht rückläufig, so dass 1951/52 die Gewinnung aus Korn 
und anderen mehligen Stoffen mit 29,4 vH der Gesamtmenge im 
Vordergrund stand. Die Erzeugung aus Monopolstoffen belief 
sich auf 28,3 vH und aus Rübenstoffen auf 26,2 vH. Es erga- 
ben sich für die Berichtszeit folgende Verarbeitungsmengen; 

Menge der zur Branntweinerzeugung verwendeten Stoffe 

Betriebs- 
jahr 

(1.10.-30.9.) 

Verarbeitete Stoffe 

Kar- 
toffeln 

Getreide 
und 

sonstige 
mehlige 
Stoffe 

Melasse 
und 

sonstige 
Rüben- 
stoffe 

Braue- 
rei- 

abfälle 
usw. 

Kom- 
obst 

und 
Kem- 
obst- 

treber 

Stein- 
obst 

Trauben- 
wein 

Sonstige 
nicht 

mehlige 
Stoffe 

Zell- 
stoffe 

und 
Zell- 
stoff. 

ablauqen 
1 000 hl 

Holz- 
trocken- 

sub- 
stanz 

Andere 

Reichsgebiet 

193£/37 

Bundesgebiet 

193^37 

1950/51 

1951/52 

20 226 ] 632 2 055 j 1 643 j 205 i WZ 

1 774 

1826 

1032 

261 

1 090' 

1120 

1) 

1237 

1 294 

1 669 

1 643 205 

10 

6 

WZ 

20 

25 

24G 

201 

161 

273 

56 

32 

336 ■: 74 651 

334 

1083 

911 

36 591 

29 313 

27 821 

306 

70 

364 

385 

23 . 

10 

154 3) 37^ 

A) 28 

1) Darunter 100 849 dz Verzuckerungsstoffe.- 2) Desgl, 92 326 dz.- 3) Davon 85 627 dz / 36 963 hl andere organische Stoffe und 
68 129 dz Acetaldehyd,- 4) Davon 32 193 dz / 27 668 hl andere organische Stoffe und 55 478 dz Acotaldehyd. 

1) Das Jahresbrennrecht der Melassebrennereien für das Be- 
triebsjahr 1951/52 wurde auf 300 vH und das der Hefeluftungs- 
brennereien auf 133 l/3 vH des regelmäßigen Brennreclits fest- 
gesetzt - Bekanntmachung über die Regelung des Brennrechts für 
das Betriebsjahr 1951/52 vom 12.12.1951 BZB1. 1952 S.8.- 2) Der 
ausländische Wein eignet sich wegen seiner höheren Grädigkeit 
wesentlich besser zum Brennen als inländischer Wein. 
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1) Das Jahresbrennrecht der Melassebrennereien für das Be- 
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a) Herstellungsbetriebe 

An der Herstellung von Branntwein waren im Betriebsjahr 
1950/51 insgesamt 34 154 Brennereien gegenüber 31 985 im 
Vorjahr beteiligt« 1951/52 ging die Zahl der in Betrieb ge- 
wesenen Brennereien zwar um 6,5 vH auf 31 933 zurück, lag 
aber immer noch höher als im Reichsgebiet 1936/37. Dieses 
überraschende Ergebnis ist durch die steigende Zahl der Ab- 
findung sbrennercior mit nur kleinen Erzougungsmengen be- 
dingt. Vor allem in den südwestdeutschen ländern wurde in 
der Nachkriegszeit die Zulassung dieser Brennereien (insbe- 
sondere Obstbronneroion) genehmigt, obwohl die Bedingungen 
für dio Zulassung zur Abfindung, dio in den Durchführungs- 
bestimmungen (Br^mioreiorunung) aufgeführt sind, insbeson- 
dere1 die Bestimmungen über die Grenzzahl der Obst-Abfin- 
dungsbrennoroion, nicht erleichtert worden waren!) . Dagegen 
lag die Zahl der EigonvcrscJilussbrenneroien 1950/51 um 58 
vH und 1951/52 um 60 vH niedriger als im Reichsgebiet 
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1) Reichsgebiet, 

Von den tätigen Verschlussbrennereien entfielen 1951/52 
61 vH auf landwirtschaftliche, 19 vH auf gewerbliche und 
20 vH auf Obst-Verschlussbronnoreion. Diese zahlenmässige 
Besetzung der einzelnen Bronnoreiklassen weicht wesent- 
lich von ihrer aufgezeigten Bedeutung im Rahmen der Go- 
samtorzeugung ab. Die landwirtschaftlichcn-und Obst-Ver- 
schlussbrennoroicn sind an Zahl weit stärker vertreten als 

1) Die Verordnung zur Änderung der Bronneroiordnung vom 
7.12.1944 (Reiohsministorialbiatt S.89 - Reichszollblatt 
S.213) hat dio Bedingungen für dio Zulassung zur Abfindung 
zwar anders gefasst, im wesentlichen aber aufrecht erhalten. 
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es ihrem Erzeugungsanteil entspricht, während hei den ge- 
werblichen Brennereien das umgekehrte Verhältnis vorliegt. 

Die regionale Gliederung der Brennereibetriehe für 1951/52 
zeigt bei den gewerblichen Verschlussbrennereien Nordrhoin- 
Wcstfalen mit 187 Betrieben an der Spitze (50,3 vH der Ge- 
samtzahl) . Schwächer war der Anteil an der Ge samterzeugung 
dieser Gruppe (36,7 vH). Daneben waren hier 216 (17,8 vH) 
der landwirtschaftlichen und 58 (14,1 vH) der Obst-Ver- 
schluss brennereien mit beträchtlichen Erzeugungsmengen tä- 
tig. Hauptstandort dor landwirtschaftlichen Brennereien war 
jedoch Bayern, dessen 251 Betriebe 47,7 vH der Produktion 
auf sich vereinigten. Rheinland-Pfalz wies zwar mit 385 
landwirtschaftlichen Brennereien eine . wesentlich höhere 
Zahl auf, doch handelt es sich dabei meist um kleinere Be- 
triebe mit geringer Erzeugung. Bei den Obst-Verschlussbren- 
nereien war Rheinland-Pfalz dagegen mit 133 Betrieben 
(32,4 vH) und einem etwas geringeren Erzeugungsanteil füh- 
rend. Baden-Württemberg besitzt neben einem gewichtigen 
Anteil an den Verschlussbrennereien die weitaus meisten Ab- 
findungsbetriebe, die in der Hauptsache Obst-Brennereien 
sind,. Von den übrigen ländern tritt insgesamt Niedersachsen 
mit weniger zahlreichen dafür aber leistungsfähigen Ver- 
schlussbrennereien hervor. 

Tätige Brennereien und deren Erzeugung 

ID Betriebsjahr 1951/52 

Land 

Landwirtschaftliche j Gewerbliche 
Verschlussbrennereien 

Obst- 

Zahl 
Erzeugung 
in HL W. 

Zahl 
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in hl“I. 

Zahl : 

: in hl 

Monopol- 
brennereien 

7-1,1 : Erzeugung 
La : in hl 

Abfindungs- 
brennereien 

Zahl Erzeugung 
in hl!'!. 

Schleswig-Holstein 

Hamburg 

Niedersacbsen 

Bremen 

Nordrhein4lestfalen 

Hessen 

Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Bundesgebiet 

5 376 

91 34 876 

216 

133 

385 

132 

251 

72 353 

14 003 

16 288 

35 984 

163 119 

37 

3 

187 

12 

33 

64 

27 

1 214 341 

91 302 

87 870 

2 464 

178 151 

12 591 

11 320 

71 283 

30 445 

372 . 485 426 

3 

4 

3 

4 

58 

28 

133 

96 

81 

41Q 

239 

892 

1 524 

1 705 

12 149 

9 287 

16 546 

10 731 

5 589 

58 662 25 

84 782 

83 993 

44 692 

80 345 

66 412 

300 224 

45 

1 332 

24 078 

4 450 

29 912 

10 

69 

5 739 

17 097 

4 060 

26 975 
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Bei den Monopolbrennereien entfällt die grösste Anzahl auf 
Bayern (8 Betriebe). Die Erzeugung in Höhe von 66 412 hl 
blieb jedoch hinter der von Hordrhein-Westfalen (4 Betrie- 
be) mit 83 993 hl und Baden-Württemberg (4 Betriebe) mit 
80 345 hl zurück. Insgesamt entfielen 1951/52 auf die Mono- 
polbrennereien dieser Länder 64,1 vH der Gesamterzeugung 
dieser Brennereiklasse. 

Die Hauptstandorte der Branntweinerzeugung, unter Berück- 
sichtigung aller Brennereiklassen einschliesslich der Mono- 
polbrennereien, sind Nordrhein-Westfalen und Bayern, in de- 
nen 1950/51 352 275 hl (27,7 vH) bzw. 303 514 hl (23,8 vH) 
gewonnen wurden. Über 100 000 hl stellton ferner die Länder 
Baden-Württemberg, Kiedersachsen und Schleswig-Holstein her. 
Im Betriebsjahr 1951/52 hat sich zwar an der führenden Stel- 
lung von Nordrhein-Westfai.cn und Bayern nichts geändert, 
doch lagen die erzeugten Mengen mit 346 656 hl 1,6 vH) 
bzw. 269 625 hl (- 11,2 vH) unter denen des Vorjahres. Das- 
selbe trifft auch für Rheinland-Pfalz, Hessen und Schleswig- 
Holstein mit Rückgängen vi>n 2 bis 11 vH zu. Dagegen konnten 
neben den kleineren Erzeugungsländern Bremen und Hamburg 
auch Baden-Württemberg und Niedorsachsen ihre Produktion um 
13,3 vH bzw. 14,9 vH erhöhen. Als Rohstoffe wurden neben 
ausländischem Getreide, Rübenstoffen, Zellstoffen und Ablau- 
gen aus der Zellstoffgewinnung in Nordrhein-Westfalen haupt- 
sächlich Korn und in Bayern und Schleswig-Holstein frische 
Kartoffeln verarbeitet. 

Einen Überblick über die Grössenstruktur der VerSchlussbren- 
noreien in den einzelnen Ländern des Bundesgebietes gibt 
die folgende Tabelle, in der die durchschnittliche Erzeu- 
gung je Betrieb geordnet nach Brennereiklassen dargestellt 
ist. 

Erzeugung der Eigenverschlussbrennereien 

hl Weingeist ja Betrieb 

Land 

Landwirtschaft!iche- Gewerbliche- Obst" 
Vorschlussbrennereien 

Insgesamt 

Batriebsjahr 
1950/51 1951/52 :> 1930/51 1951/52 1950/51 1951/52 1950/51 1951/52 

Schleswig-Holstein 

Hamburg 

Niedersachsen 

Bromen 

iilordrhein-lllestfalen 

Hessen 

Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 

Bayern _ 

Sundes gebiet 

1 202 

378 

349 

117 

42 

254 

759 

308 

383 

335 

105 

42 

273 

650 

ff 
19 547 

1 724 

656 

463 

259 

594 

709 

282 

10 145 

2 375 

821 

953 

1049 

343 

1 114 

1 128 

51 

125 

400 

502 

218 

153 

113 

63 

58 

80 

223 

508 

426 

209 

332 

124 

112 

69 

996 1 305 143 

3 442 

6 375 

763 

594 

561 

167 

75 

274 

597 

405 

3 396 

8 016 

949 

596 

570 

207 

80 

404 

555 

444 
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Bei den landwirtschaftlichen Ver- 
schlusshrcnnereien hat Schleswig-Holstein zwar wenige aber 
leistungsfähige Betriebe, die im Betriebsjahr 1951/52 im 
Durchschnitt 896 hl Branntwein hersteilten. Auch Bayern 
liegt mit 650 hl jo Betrieb weit über dem Bundesdurchschnitt. 
Die durchschnittliche Eracugung in Niedcrsachson, Bordrhein- 
Westfalen und Baden-Württemberg blieb hinter diesen Ziffern 
stark zurück. Am niedrigsten lag die Quote jo Betrieb mit 
42 hl in Rheinland-Pfalz. Im Bundesdurchschnitt 'wurden in 
dieser Brenneroiklasse 282 hl je Betrieb gewonnen gegenüber 
308 hl im Vorjahr. Besonders stark war der Rückgang der 
durchschnittlichen Erzeugungsmenge in Schleswig-Holstein und 
Bayern, während sich insbesondere in Baden-Württemberg gegen- 
teilige Tendenzen durchsetzten. Die gewerblichen Verschluss- 
brennereien, die im Bundosdurehschnitt bereits im Vorjahr 
eine wesentlich höhere Quote auswieson als die landwirt- 
schaftlichen, haben diese 1951/52 noch beträchtlich steigern 
können. Die Erzeugung je Betrieb lag in allen Ländern, mit 
Ausnahme von Schleswig-Holstein, zum Teil bedeutend höher 
als 1950/51 und belief sich im Bundesdurchschnitt auf 1 305 
hl (Vorjahr: 996 hl). Dieser Durchschnitt wurde neben Ham- 
burg und Schleswig-Holstein, deren gewerbliche Verschluss- 
bronnereion einen ausgesprochen grossbetrieblichen Charakter 
tragen, auch in Biedersachsen stark überschritten. Die nied- 
rigste Quote je Betrieb entfiel auch in dieser Gruppe mit 
343 hl (Vorjahr: 259 hl) auf Rheinland-Pfalz. Im Vergleich 
zu diesen Brenneroiklasson haben die Obst- Vorschluss- 
brennoreien meist eine geringere Herstellung. Das gilt be- 
sonders für die zahlcnmässig stark ins Gewicht fallenden 
Brennereien der süd- und südwostdoutschen Länder, während 
die norddeutschen Brennereien, mit Ausnahme von Schleswig- 
Holstein, durchweg über dem Bundosdurehschnitt lagen. Insge- 
samt haben die Eigcnvorschlussbrennoreion im Bundesdurch- 
schnitt 444 hl (Vorjahr: 405 hl) je Betrieb erzeugt, wobei 
jedoch insbesondere den norddeutschen Brennereien eine we- 
sentlich höhere Erzougungsquote zukommt. Im ganzen gesehen 
hat die Struktur des westdeutschen Brennereigewerbcs, abge- 
sehen von den Monopolbronnorcien, einen klein- und mittel- 
betrieblichen Charakter, was noch durch die Vielzahl der 
ausgesprochenen Kleinbetriebe (Abfindungsbrennoreien) unter- 
strichen wird, die hierbei noch nicht einbezogen sind. 

In der Diskussion um die Rationalisierung der Branntweiner- 
zeugung steht dem Gesichtspunkt der Kostensenkung durch 
Schaffung von Grossbetrieben das Schutzbedürfnis der bäuer- 
lichen Betriebe und der kleinen Obstbrennereien entgegen, 
denen eine wertvolle Einnahmequelle entzogen und deren Kri- 
senempfindlichkeit dadurch erhöht würde. 

b) Brennrechte und ihre Ausnutzung 

Der Strukturwandel gegenüber der Vorkriegszeit kommt auch 
in der Verteilung der Brennrochte der Eigenverschlussbren- 
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in der Verteilung der Brennrochte der Eigenverschlussbren- 
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* 
ncreien klar zum Ausdruck"^ . Während 1936 im Reichsgebiet 
81,9 vH der Brennrechte auf landwirtschaftliche Brennereien 
entfielen und die gewerblichen und Obst-Bronnereien mit 
17,7 vH und 0,4 vH nur einen bescheidenen Anteil hatten, 
ist der Anteil der landwirtschaftlichen Brennereien 1951/52 
im Bundesgebiet auf 49,4 vH zurückgegangen und liegt damit 
etwa in gleicher Höhe wie das Brennrocht der gewerblichen 
Brennereien (48,6 vH). Diese grundsätzliche Gewichtsverla- 
gerung wurde ebenfalls durch Portfall der hauptsächlich in 
Ostdeutschland gelegenen Karteffelbrennereien hervorgeru- 
fen . 

ßrennrechtsantei]e und Ausnutzung der Brennrechte 
% 

nach Brennereiklassen 

Betriebsjahr : Landwirtschaftliche | Obst- : Gewerbliche 
(1.10.-30.9.) • Brennereien ; Brennereien ; Brennereien 

Insgesamt 

1936/37 

1950/51 

1951/52 

1936/37 

1950/51 

1951/52 

1) 

Brennrechtsanteile w vH aller Brennereiklassen 

81,9 ■ 0,4 17,7 

49,8 \ 2,0 i 48,2 

49.4 j 2,0 1 48,6 

Ausnutzung in vH der Brennrechte 

87.5 76,1 77,8 

92.2 j 263,7 \ 103,4 

82.2 i 330,1 119,2 

100 

TO 

100 

85,7 

101,0 

105,1 

1) Reichsgebiet. 

Die Verteilung der Breunrechte auf die einzelnen Länder 
nach dem Stond vom 30.9.1952 ergibt, dass der überwiegende 
Anteil des Bronnrochtes der Kornbrennoreien mit 70 vH auf 
Nordrhein-Wostfalon entfiel. Die Brennrechte für Kartof- 
felbronnereien lagen mit 61 vH in Bayern und für Rübenstof- 
fe fast ganz in Hiedorsachsen und Baden-Württemberg. Bei 
den Brennereien mit Hefenerzeugung nach dem Würzeverfahren 

1) Die Monopolbrennereien verfügen nicht über ein Bronn- 
recht. Es sind vielmehr zwischen der Monopolverwaltung und 
den Monopolbrennureien sogenannte Rahmenverträge abgeschlos- 
sen, die die Grundlage für die jährlich zu vereinbarende Er- 
zeugungsmongc bilden. Die gesamte Jahresorzougungsmenge der 
Monopolbrennereien soll in der Regel eine bislang nicht ge- 
änderte, sich auf das frühere Reichsgebiet beziehende Menge 
von 500 OOO hl W nicht überschreiten. 
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■beliefen sich die Brennrechtanteile von Nordrhein-Westfalen 
auf 33 vH. Daneben waren aber auch die Länder Hamburg, Baden- 
Württemberg, Niedersachson und Bayern mit grösseren Brenn- 
rechten ausgestattet. 

Die Ausnutzung der Brennrechte für das Betriebsjahr 1951/52 
belief sich bei den landwirtschaftlichen Brennereien auf 
82,2 vH (Vorjahr: 92,2 vH). Dies ist vor allem durch die ge- 
ringe Ausnutzung des Kornbrennrechts bedingt. Dabei dürfte 
das Verbot der Verarbeitung von Brotgetreide!) von Bedeutung 
gewesen sein. Dagegen ermöglichte 1950/51 das Heraufsetzon 
des Brennrechts für Obstbrennereien auf 1500 vH des normalen 
Satzes - diese Vergünstigung wurde 1951/52 durch eine Staf- 
felung des Überbrandabzuges für diese Brennereigruppe er- 
setzt - eine Produktion, die 1951/52 um 230,1 vH und im Vor- 
jahr um 163,7 vH über das normale Brennrecht hinausging. Pür 
das Ergebnis der gewerblichen Brennereien war 1950/51 die 
Sonderaktion zur Verarbeitung von Rübenstoffen und für 
1951/52 die Heraufsetzung des Brennrcchts für die Verarbei- 
tung von Rübenstoffen auf 133 l/3 vH bzw. 300 vH des regel- 
mässigen Brennrechts ausschlaggebend. 

Stärker als bei den Gesamtzahlen tritt die unterschiedliche 
Ausnutzung des Brennrechts bei regionaler Gliederung hervor. 
Die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hahen .ihre 
Kornbrennrechte zu 71,7 vH bzw. 74,2 vH ausgenutzt. Wesent- 
lich niedriger log der Vomhundertsatz bei den Ländern mit 
kleineren Kornbrennrechten (z.B. Hessen 9,0 vH$ Baden-Würt- 
temberg 2,4 vH). Auch Schleswig-Holstein blieb mit 49,0 vH 
weit hinter dem Ausnutzungsgrad des Vorjahres (348,4 vH) zu- 
rück. Allerdings stieg hier die Herstellung von Branntwein 
©us "anderen Stoffen"^) bedeutend, so dass vermutlich eine 
gewisse Kompensation stattgefunden hot. Bei den Kartoffel- 
brennereien war die Gesamtausnutzung im Bundesdurchschnitt 
besser als bei den Kornbrennereien (91,5 vH gegenüber 68,5 
vH). Pür dieses Ergebnis war vor allem die Ausnutzungsquote 
Bayerns, dem Hauptstandort der Kartoffelbrennereien, aus- 
schlaggebend. Dagegen blieben die Länder Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Hessen, die ebenfalls ins Gewicht fallen- 
de Kartoffolbrennrechte besitzen, zum Teil erheblich hinter 
dem Bundesdurchschnitt zurück. Bür das Gesamtergebnis sind 
ferner die Brennereien mit Hofenerzougung infolge ihrer 
grossen Brennrechte (182 067 hl) von Bedeutung. Gegenüber 
den anderen Brennereien fällt auf, dass die Abweichungen vom 
Bundesdurchschnitt (128,0 vH) bei den wichtigsten Ländern 
hier wesentlich geringer sind. Am stärksten wurde 1951/52 
das Brennrecht für Obstbranntwein (330,1 vH) und für Brannt- 
wein aus Rübenstoffen (297,2 vH) ausgenutzt. Auch die Quote 
für Branntwein aus "anderen Stoffen" lag mit 152,3 vH we- 
sentlich höher als im Vorjahr (26,8 vH). 

1) Pür die Nachkriegszeit verankert in der 2.DurchführungsVO 
zum Getreidegesetz vom 7.3.1951, BGBl.S.207 - für die Vor- 
kriegszeit "siehe Verordnung über die Verarbeitung von Ge- 
treide zur Herstellung von Branntwein" vom 26.6.1937, RGBl. 
I S.207.- 2) Gewisse Obststoffe, Bierrückstände u.ä. 
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Die ßrennrechte 1) und deren Ausnutzung nach Ländern 

Land 

Korn- 
branntwein 

Kartoffel- 
branntwein 

Brenn- Aus- . Brenn- ; Aus- 
rechte ■ nutzung ; rechte nutzung 

hl ». vH : hl W. vH 

Obst- 
branntwein 

Brenn- • Aus- 
rechte ;nutzung 

hl Pf. : vH 

Branntwein Branntwein 
mit ; mit Erzeugung 

Hefenerzeugung I aus Rübenstoffen 
Brenn- 
rechte 

Aus- j Brenn- • Aus- 
nut zui^rechtejnutzung 

hl W. vH hl !'!. : vH 

Branntwein 
mit Erzeugung aus 
anderen Stoffen 
Brenn- j Aus- 
rechte \ nutzung 

hl». I vH 

Schlüswiq-holstein 
Hamburg 
NiederSachsen 
Bremen 
Nordrhein-Slestfalen 
Hessen 
Rhoinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 

Bundesgebiet 

Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedorsachsen 
Bremen 
kordrhei n-t'/estfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden4'lürttomberg 
Bayern 

; Bundesgebiet 

13 425 

64 004 
3 222 

216 579 
4 161 
5 322 
4 847 

311 669 

63 504 
3 222 

217 711 
4 159 
4 990 
4 545 

ßetriebsjahr 1950/51 

348,4 

69,8 
57.5 
73.6 
9,4 

13.7 
0,3 
0,0 

564' 

4 608 

10 716 
16 534 
23 110 
46 719 

160 362 

305.7 

128,2 

101.7 
90,8 
66,1 
76,4 

120,6 

81,5 : 262 613 ; 105,8 

240 
420 
240 
120 

3 574 
1 732 
3 123 
4 981 
2 022 

16 452 

84,2 
28,8 

499.6 
836.7 
321.9 
265.9 
435.4 
129.5 
232.5 

263,7 

12 967 
39 366 
19 507 

60 619 
3 191 
8 407 

28 385 
19 405 

181 8f47 

93.7 
106,8 
104.7 

109,2 
211.7 
122,9 
117,1 
121,6 

112,2 

16 158 

2 028 
2 054 

11 870 

180,1 

110,5 
130,3 

108,7 

32 110 146,1 

15 450 

79 
184 
509 

42 
1 109 

436 

17 

Betriebsjahr 1951/52 

14 105 : 49,0 . 2 576 

74.2 
73,8 
71,7 
9,0 

14.3 
2,4 

312 345 ' 68,5 ; 264 065 

4 608 

10 760 
16 504 
22 959 
45 873 

160 785 

164,5 . 

73.6 : 

100.3 ; 
82.3 ; 
66.6 I 

180 
320 
240 
120 

3 584 
1 666 
3 116 

78,3 = 5 032 
98,5 j 2 083 

75,6 
97.2 

635.0 
1 410,8 

321,4 
540,9' 
453.2 
204,8 
255.1 

12 967 
29 366 
19 727 

60 619 
3 191 
8 407 

28 385 
19 405 

91,5 06 341 330,1 ! 182 067 

130,1 
133.4 
120.4 

120.5 
185.0 
133,3 
122.1 
146.5 

128,0 

16 158 

2 028 
2 054 

11 870 

110 

299,2 

310.7 
300,5 

291.7 

297,2 

79 
184 
509 

42 
1 109 

436 

7,2 

144,3 
« 

333.8 

7,1 
158.8 
100,0 

26,8 

18 850 ,156,3 

21 209 

108,9 

99,0 
7,1 

162,6 
99,8 

152,3 

1) iiach dem Stand vom 30. September. 

Die nach den §§ 32, 33 BranntwMonG in jedem sehnten Jahre 
stattfindenden Neuveranlagungen von landwirtsohaftlichen 
Brennereien und Obstbrenneroien zum Brennrecht werden im 
Betriobsjahr 1952/53 durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Bronnrechtsveranlagung werden in der Jahresstatistik 
1952/53 aufgeführt werden. Die hiernach neu festgesetzten 
Brennrechte gelten ab 1.10.1953» 
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2. Branntweinabsatz; und Branntweinbestände 

a) Die Entwicklung des Branntweinabsatzes 

Der Absatz von Branntwein, der mit Ausnahmo dos abliefe*- 
rungsfreien Branntweins durch die Monopolverwaltung erfolgt, 
war in den BetriebsJahren 1949/50 und 1950/51 mit 1,2 Mill. 
hl bzw. 1,1 Mill.hl geringer als die Erzeugung. Auch 1951/52 
blieb er mit 1,2 Mill.hl leicht dahinter zurück. Die für 
1951/52 errechnete Jo-Kopf-Quote von 2,5 1 (Vorjahr; 2,3 1) 
liegt aber noch weit unter der des BetriobsJahres 1936/57 
(6,2 1). Schält man jedoch den Absatz für Trinkzwecke her- 
aus, so zeigt sich, dass hier fast der Vorkriegsstand er- 
reicht ist (1951/52; 1,05 1 gegenüber 1,12 1 1936/37). 
Stark zurückgegangen ist dagegen der Verbrauch von Brannt- 
wein für sonstige Zwecke, und zwar von 5,03 1 jo Einwohner 
1936/37 auf 1,49 1 1953/52. 

Erzeugung und Absatz von Branntwein 

1 000 hl Weingaist 

Erzeugung 
Absatz 

Erzeugung 

Eigenbrennerelen 
Monopolbrennereien 

zusammen 

Absatz 

Monopo Verwaltungen 
Brennereien 1) 

zusammen 

Mehrabsatz (+) oder 
Minder ab satz (-) 

1) Erzeugte Menge an ablieferungsfreiem Branntwein. 

Die Gliederung des Absatzes nach Verwendungszwecken zeigt 
dies deutlich. 1936/37 wurden infolge des gesetzlichen Bei- 
mischungszwanges von Branntwein bei der Treibstoffherstel- 
lung allein 44,0 vH für diesen Verwendungszweck abgosetzt, 
32,1 vH entfielen auf vergällten Spiritus und nur 18,6 vH 
auf Trinkbranntwoin. 1951/52 belief sich dagegen der Anteil 
von Trinkbranntwoin auf 41,1 vH der Gesamtmenge. Im Vorjahr 
war er mit 47,2 vH noch höher. Auch die Abgabe für andere 
Vorwendungszwecke hat relativ an Bedeutung gewinnon können, 
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(6,2 1). Schält man jedoch den Absatz für Trinkzwecke her- 
aus, so zeigt sich, dass hier fast der Vorkriegsstand er- 
reicht ist (1951/52; 1,05 1 gegenüber 1,12 1 1936/37). 
Stark zurückgegangen ist dagegen der Verbrauch von Brannt- 
wein für sonstige Zwecke, und zwar von 5,03 1 jo Einwohner 
1936/37 auf 1,49 1 1953/52. 

Erzeugung und Absatz von Branntwein 

1 000 hl Weingaist 

Erzeugung 
Absatz 

Erzeugung 

Eigenbrennerelen 
Monopolbrennereien 

zusammen 

Reichscpbiet Bundesgebiet 

Betriebsjahr 

1936/37 1949/50 1950/51 1951/52 

2 909 
750 

3 659 

1 058 
389 

1 447 

877 
397 

1 274 

913 
360 

1 273 

Absatz 

Monopolverwaltungen 
Brennereien 1) 

zusammen 

4 029 
114 

4 143 

1 005 
160 

1 165 

953 
140 

1 093 

1 081 
150 

1 231 

Mehrabsatz (+) oder 
Minderabsatz (-) 484 

1) Erzeugte Menge an ablieferungsfreiem Branntwein. 

282 42 

Die Gliederung des Absatzes nach Verwendungszwecken zeigt 
dies deutlich. 1936/37 wurden infolge des gesetzlichen Bei- 
mischungszwanges von Branntwein bei der Treibstoffherstel- 
lung allein 44,0 vH für diesen Verwendungszweck abgosetzt, 
32,1 vH entfielen auf vergällten Spiritus und nur 18,6 vH 
auf Trinkbranntwoin. 1951/52 belief sich dagegen der Anteil 
von Trinkbranntwoin auf 41,1 vH der Gesamtmenge. Im Vorjahr 
war er mit 47,2 vH noch höher. Auch die Abgabe für andere 
Vorwendungszwecke hat relativ an Bedeutung gewinnon können, 
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I 

mit Ausnahme des Treibstoffbranntweins, dessen Absatz seit 
1950/51 ständig zurückging und 1951/52 mit 0,2 vH völlig 
bedeutungslos wurde. Die Rückläufigkeit war gegenüber dem 
Betriobsjahr 1949/50, in dem noch 198 346 hl (17,0 vH der 
Gesamtmenge) als Treibstoffbranntwein abgegeben wurden, 
sehr stark. Eine Erklärung ist darin zu suchen, dass ein 
Beimischungszwang für Branntwein zur Herstellung von Treib- 
stoff nicht mehr besteht, so dass die Frage, ob Branntwein 
oder andere Stoffe als Antiklopfmittel verwendet werden 
sollen, für die Treibstoffindustrie eine Kostenfrage ist. 
Von einer geeigneten Preisgestaltung wird hier eine Absatz- 
steigerung erwartet. Bei den anderen Vorwcndungszwecken sind 
für 1951/52 das starke Ansteigen der Ausfuhr-insbesondere 
von Alkohol absolutus und technischem Sprit - sowie die 
verstärkten Lieferungen nach West-Berlin hervorzuheben. 

Absatz von Branntwein 

nach dem Verwendungszweck 

2) 
Trinkbranntwein 
Essigbranntwein 
Medikamente 
Heilmittel zum äusserl.Gebrauch 
Körperpflegemittel 
Vergällter Spiritus 
Treibstoff 
Ausfuhr 
Lieferungen nach West-Berlin  

) 

770 811 
134 165 

83 523 

1 328 478 
1 823 150 

1 889 

Insgesamt 4 142 016 

18,6 
3,2 

) 
) 2,0 
) 
32,1 
44,0 
0,1 

100 

522 662 
74 078 
17 499 
I 694 

II 665 
306 648 
198 346 

670 
31 709 

1 164 971 

44,9 
6.4 
1.5 
0,1 
1.0 

26,3 
17.0 
0,1 

_ial 

100 

1950/51 

515 543 
72 918 
20 908 
3 099 
12 673 

417 120 
29 971 
15 436 
4 833 

1 092 501 

vH 

47.2 
6.7 
1,9 
0. 3 

1,2 
38.2 
2.7 

1, * 
0.4 

100 

1951/52 

hb 

505 491 
73 061 
20 734 

1 348 
14 778 

428 326 
2 938 

145 532 
38 609 

1 230 817 

vH 

AU 
5,9 

I, 7 
0,1 
1,2 

34,8 
0,2 
II, 8 
J*L 
KB 

l) Reichsgebiet.- 2) Einschi, erzeugter lilenge an ablieferungsfreiem Branntwein. 

Der Stand des Trinkbranntwoinabsatzcs ist in Anbetracht 
der gegenüber der Vorkriegszeit wesentlich höheren Be- 
steuerung und der im Zusammenhang damit erhöhten Abgabe- 
preise des Monopols bemerkenswert. Zumindest für 1949/50 
und I950/5I ist allerdings zu vermuten, dass der tatsäch- 
liche Triukbranntweinverbrauch niedriger liegt als es die 
zu seiner Herstellung abgegebenen Weingeistmengen erschei- 
nen, lassen, da nach den Mangeljahren die Spirituosenindu- 
strie zunächst einen grösseren Teil zur Auffüllung ihrer 
Läger verwendet haben dürfte. Ausserdem ist anzunehmen, 
dass auch die Besatzungstruppen mit einem grösseren Anteil 
am Verbrauch beteiligt sind. 

Einen näheren Einblick in den Absatz an das Spirituosenge- 
worbe und Hinweise auf dessen BetriebsStruktur gewährt der 
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Absatz von Branntwein 

nach dem Verwendungszweck 

1 Verwendungszweck 

Betriebsjahr 

1936/37 U 1949/50 1950/51 1951/52 

hl II. vH hl W. vH hl W. vH hl W. vH 

! 2) 
; Trinkbranntwein 
; Essigbranntwein 
I Medikamente 
i Heilmittel zum äusserl.Gebrauch 
i Körperpflegemittel 
! Vergällter Spiritus 
; Treibstoff 

Ausfuhr 
1 Lieferungen nach West-Berlin 

770 811 
134 165 

) 
) 83 523 

) 
1 328 478 
1 823 150 

1 889 
• 

18,6 
3,2 

) 
) 2,0 
) 
32,1 
44,0 
0,1 

522 662 
74 078 
17 499 
I 694 

II 665 
306 648 
198 346 

670 
31 709 

44,9 
6.4 
1.5 
0,1 
1,0 

26,3 
17,0 
0,1 
2,7 

515 543 
72 918 
20 908 
3 099 
12 673 

417 120 
29 971 
15 436 
4 833 

47.2 
6.7 
1,9 
0,3 

1,2 
38.2 
2.7 
1,4 
0,4 

505 491 
73 061 
20 734 

1 348 
14 778 

428 326 
2 938 

145 532 
38 609 

41,1 
5,9 

I, 7 
0,1 
1,2 

34,8 
0,2 
II, 8 

3,? 

Insgesamt 4 142 016 100 1 164 971 100 1 092 501 100 1 230 817 100 

l) Reichsgebiet.- 2) Einschi, erzeugter lilenge an ablieferungsfreiem Branntwein. 

Der Stand des Trinkbranntweinabsatzes ist in Anbetracht 
der gegenüber der Vorkriegszeit wesentlich höheren Be- 
steuerung und der im Zusammenhang damit erhöhten Abgabe- 
preise des Monopols bemerkenswert. Zumindest für 1949/50 
und I950/5I ist allerdings zu vermuten, dass der tatsäch- 
liche Trinkbramitweinverbrauch niedriger liegt als es die 
zu seiner Herstellung abgegebenen Weingeistmengen erschei- 
nen, lassen, da nach den Mangeljahren die Spirituosenindu- 
strie zunächst einen grösseren Teil zur Auffüllung ihrer 
Läger verwendet haben dürfte. Ausserdem ist anzunehmen, 
dass auch die Besatzungstruppen mit einem grösseren Anteil 
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worbe und Hinweise auf dessen BetriebsStruktur gewährt der 
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Absatz der Monopolverwaltung an Trinkbranntwein nach GrÖs- 
senklassenl). Dabei ist zu beachten, dass ein Teil der Be- 
zieherfirmen gleichzeitig auch Selbsterzeuger von abliefe- 
rungsfreiem Korn- und Obstbranntwein ist. für ihre Ein- 
reihung in die Grössenklassen müssten die jeweils bezogenen 
und die von der Eigenerzeugung verarbeiteten Mengen zusam- 
mengefasst werden. Angaben über die entsprechenden Verar- 
beitungsmengen dieser letzteren Betriebe liegen jedoch v 

nicht vor. Da es sich aber überwiegend um Kornbrennereien 
mit meist kleinen Brennrechten handelt, ist bei den weit 
gedehnten Grössenklassen in der nachstehenden Gliederung 
nur mit geringen VerSchiebungen zu rechnen. 

Branntweinabsatz der inonopo Verwaltung 

an Trinkbranntweinhersteller 

Gross enklassa^ 

etriebsjahr 
1949/50 

Betriebe 
Anzahl vH 

Weingeist 
hl vH 

1950/51 
Betriebe 

Anzahl vH 
Weingeist 

hl vH 

1951/52 
Betriebe 

Anzahl vH 
Weingeist 

hl vH 

1 - 1 000 1 

1 001 - 3 000 1 

3 001 - 10 000 1 

10 001 - 30 000 1 

30 001 - 100 OK) 1 

100 001200 000 1 

200 001 - 400 000 1 

über 400 000 1 

2 705 

1 317 

1 183 

525 

161 

29 

5 

3 

45,7 

22,2 

19.9 

8.9 

2.7 

0,5 

0,1 

0,0 

9 777 

24 416 

66 795 

87 483 

80 306 

38 365 

12 729 

17 343 

2,9 

K2 
19.8 

26,0 

23.8 

11,4 

3,8 

5,1 

3 186 

1 404 

1 112 

553 

182 

23 

7 

4 

49.2 

21,7 

17.2 

8,5 

2,8 

0,4 

0,1 

0,1 

10 684 = 3,1 

24 536 | 7,1 

60 170 j 17,4 

90 008 I 26,1 

90 044 ; 26,1 

29 371 ! 8,5 

18 642 j 5,4 

21 761 I 6,3 

3 379 

1 194 

1079 

529 

164 

26 

10 

4 

52.9 

18,7 

16.9 

'8,3 

2,6 

0,4 

0,2 

0,0 

11 149 

27 571 

57 856 

82 179 

82 028 

32 395 

26 621 

23 097 

3.3 

8,0 

16.9 

24,0 

23.9 

9.4 

7,8 

6,7 

Insgesamt 5 925 337 214 100 6 471 100 345 216 : 100 6 100 342 

1) Gegliedert nach den von den einzelnen Herstellern bezogenen Mengen. 

Im Betriebsjahr 1951/52 haben 6 385 Trinkbranntweinherstel- t 

ler Monopolsprit von der Monopolverwaltung bezogen. Davon " 
entfiel mehr als die Hälfte aller Betriebe auf die Grössen- 
klasse von 1 bis 1 OOO 1. Ihr Anteül am Gesamtabsatz be- 
trug jedoch nur 3?3 vH. In der folgenden Grössenklasse 
(1 OOl bis 3 OOO 1), die mit 18,7 vH der Abnehmer besetzt 
ist, lag dieser mit 8,0 vH schon höher. Eine Übereinstim- 
mung zwischen dem Anteil der Betriebe und den Bezügen 
(16,9 vH) ergab sich in der Grössenklasse von 3 OOl bis 
10 OOO 1. In den Gruppen über 10 OOO 1 kehrt sich das Ver- 
hältnis zwischen der Zahl der Bezieherbetriebe und den be- 
zogenen Mengen um. Der grösste Umsatz wurde von den Betrie- 
ben der Grössonklassen 10 OOl bis 30 OOO 1 und ‘30 OOl bis 
100 OOO 1 erreicht. In diesen beiden Gruppen lag das Schwer- 
gewicht des Trinkbranntweinabsatzes der Monopolverwaltung. 

1) Vgl. Anhangtabclio. 
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Branntweinabsatz der inonopo Verwaltung 

an Trinkbranntweinhersteller 

1 „.. . ■ 1) 

 -     -        ■■ W 

Betriebsjahr 

1949/50 1950/51 1951/52 j 
: Grossenklass8 Betriebe Weingeist Betriebe Weingeist Betriebe Weingeist 

Anzahl vH hl vH Anzahl • vH hl vH Anzahl vH hl vH d| 

| 1 - 1 000 1 

i 1 001 - 3 000 1 

j 3 001 - 10 000 1 

| 10 001 - 30 000 1 

| 30 001 - 100 000 1 

1 100 001 .- 200 000 1 

| 200 001 - 400 000 1 

| über 400 000 1 

2 705 

1 317 

1 183 

525 

161 

29 

5 

3 

45,7 

22,2 

19.9 

8.9 

2.7 

0,5 

0,1 

0,0 

9 777 

24 416 

66 795 

87 483 

80 306 

38 365 

12 729 

17 343 

2,9 

7,2 

19.8 

26,0 

23.8 

11,4 

3,8 

5,1 

3 186 

1 404 

1 112 

553 

182 

23 

7 

4 

49.2 

21,7 

17.2 

8,5 

2,8 

0,4 

0,1 

0,1 

10 684 = 3,1 

24 536 | 7,1 

60 170 j 17,4 

90 008 1 26,1 

90 044 ; 26,1 

29 371 ! 8,5 

18 642 j 5,4 

21 761 j 6,3 

3 379 

1 194 

1079 

529 

164 

26 

10 

4 

52.9 

18,7 

16.9 

'8,3 

2,6 

0,4 

0,2 

0,0 

11 149 

27 571 

57 856 

82 179 

82 028 

32 395 

26 621 

23 097 

3.3 j 

8,0 1 

16.9 1 
24,0 j 
23.9 | 
9.4 | 
7,8 j 
6,7 ! 

\ Insgesamt 5 925 100 337 214 100 6 471 100 345 216 : 100 6 385 100 342 896 100 ; 

1) Gegliedert nach den von den einzelnen Herstellern bezogenen Mengen. 

Im Betriebsjahr 1951/52 haben 6 385 Trinkbranntweinherstel- t 

ler Monopolsprit von der Monopolverwaltung bezogen. Davon " 
entfiel mehr als die Hälfte aller Betriebe auf die Grössen- 
klasse von 1 bis 1 000 1. Ihr Antenl am Gesamtabsatz be- 
trug jedoch nur 3?3 vH. In der folgenden Grössenklasse 
(1 001 bis 3 000 1) , die mit 18,7 vH der AbneInner besetzt 
ist, lag dieser mit 8,0 vH schon höher. Eine Übereinstim- 
mung zwischen dem Anteil der Betriebe und den Bezügen 
(16,9 vH) ergab sich in der Grössenklasse von 3 001 bis 
10 000 1. In den Gruppen über 10 000 1 kehrt sich das Ver- 
hältnis zwischen der Zahl der Bezieherbetriebe und den be- 
zogenen Mengen um. Der grösste Umsatz wurde von den Betrie- 
ben der Grössonklassen 10 001 bis 30 000 1 und ‘30 001 bis 
100 000 1 erreicht. In diesen beiden Gruppen lag das Schwer- 
gewicht des Trinkbranntweinabsatzes der Monopolverwaltung. 

1) Vgl. Anhangtabclio. 
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Von rund 11 vH der Abnehmer wurde hier fast die Hälfte der 
Gesamtlieferungen bezogen. Die folgenden Gruppen fallen da- 
gegen ab. Eine nur sehr kleine Zahl von Betrieben (0,6 vH) 
hat dort 24 vH des Gesamtabsatzes auf sich vereinigt. 

Im Vergleich zu 1950/51 haben die Grossbetriebe der Spiri- 
tuosenhersteller (über 100 000 1) ihren Anteil an den Be- 
zügen um 3,7 vH erhöht. Auch die kleinen Betriebe (bis 
3 000 1) nahmen 1,1 vH Weingeist mehr ab als im Vorjahr. 
Der Anteil der mittleren Gruppen (3 001 bis 100 000 1) ging 
entsprechend zurück. 

Land 

Bchleswig-Holstein 

Hamburg 

Bremen 

l'liedersachsen 

ITordrhein-Westfalen 

Hessen 

Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Bundesgebiet 

Absatz von Trinkbranntwein 

1 Weingeist je Einwohner 

1) 

1949/50 27 

e t riebsjahr 

1950/51 2) 7951/52 "TT 

1,11 

2,82 

2.48 

0,97 

1.49 

0,69 

1,34 

0,60 

0,40 

1,05 

1) Linschl. erzeugterfenge an ablieferungsfreiem Branntwein.- 2) Hach 

dem Rohnsitz der Bezieher. 

Sitz der Lieferstellen.- 3) Nach 

Die rogionalo Erfassung des Trinkbranntweinabsatzes ein- 
schliesslich der ablieferjingsfroion Mengen erfolgte bis 
19 50/51 nach dein Sitz dor!lieferstellen, während für 
1951/52 der Wohnsitz der Bezieher ausschlaggebend für die 
Zuordnung in den einzelnen ländern gewesen ist. Die Ergeb- 
nisse dieser beiden Jahre sind deshalb nur bedingt ver- 
gleichbar. Je Einwohner gerechnet wurde im Betriebsjahr 
1951/52 der meiste Branntwein zu Trinkzwecken in Hamburg 
und Bremen verarbeitet (2,82 bzw. 2,48 1). Die gegenüber 
dem Vorjahr bedeutend niedrigere Jo-Kopf-Quote Hamburgs 
erklärt sich aus der neuen statistischen Verfahrensweise, 
bei der die Bedeutung Hamburgs als Auslieferungszentrum 
nicht mehr in Erscheinung tritt. Über dem Bundesdurch- 
schnitt lagen auch die Länder Nordrhoin-Westfalon, Rhein- 
land-Pfalz und Schleswig-Holstein mit Jo-Eopf-Quotcn von 
1,49‘1, 1,34 1 und 1,11 1. Am niedrigsten war mit 0,40 1 
jo Einwohner die Vcrarboitungsquote in Bayern, wo im Rah- 
men der Getränkeindustrie das Braugewerbe dominiert. 
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Verkaufspreise 1) der BranntweinmonopoTverwaltung 

RI'/OM je hl Weingeist 

Verwendungszweck 

Regelmässiger Verkaufspreis (Trinkbranntwein) 

Ermässigter Verkaufspreis (ünvergällter 
Branntwein für ärztliche und pharmazeuti- 
sche Zwecke) 

Besonderer ermässigter Verkaufspreis (Brannt- 
wein zur Herstellung von Heilmitteln zum 
äusserl.Gebrauch und von Körperpflegemitteln) 

a) für mit Phthalsäurediäthylester ver- 
setzten Branntwein 

b) für FHmasprit 

Essigbrarmtwelnpreis 
a) für gereinigten Branntwein 
b) für ungereinigten Branntwein 

Treibstoffspiritus (alcohol absolutus) 

Allgemeiner ermässigter Verkaufspreis 
(Branntwein zu Plitz-, Heizungs-, Koch-und 
Beleuchtungszwecken und zu besonderen ge- 
werblichen Zwecken) 

Ausfuhrpreis für Branntwein 
a) Feinsprit (Primasprit) 
b) sonstiger Branntwein (technischer Sprit) 

am 
l.Qktober 

1936 

400 

240 

250 
240 

83 

42,50 

40 

20 

ab 
Uuni 

1950 

240 

1080 

840 
830 

200 
195 

70 

80 

80 c) 

26 Jkpri1 
1951 

1 210 

1080 

840 
830 

200 
195 

80 a) 

d) 
d) 

12.0ezember j 27.Februar 
1951 1953 

1 345 I 1 300 

10® | 10® 

235 
227 

65 b) ! 

840 
830 

235 
227 

65 

95 

® 
45 

90 

80 
45 f) 

1) Einschi. Branntweinsteuer.- a) Ab 21.3.1951.- b) Ab 1.9.1951.- c) Ab 15.7.1949.- d) Ab 1.10.19®.- e) Ab 
1.4.1953 50 0« je hl «.- f) Ab 1.4.1953 40 DH je hl f. 

Die Verkaufspreise der Monopolverwaltung, die in der Nach- 
kriegszeit allgemein bedeutend höher lagen als 1936, wurden 
in der Berichtszeit verschiedentlich geändert. Von besonde- 
rer Bedeutung für die Spirituosenindustrie war die zweimalige ^ 
HeraufSetzung des Preises für Branntwein zu Trinkzwecken, derW 
sich am Schluß des Berichtszeitraums auf 1 345.-DM je hl belief 
(1956: 400.-KM). Auch einige der übrigen Verkaufspreise wurden 
1951 erhöht, und zwar im Gefolge des gestiegenen lohn- und 
Preisniveaus, das höhere Einnahmen des Monopols zur Durch- 
führung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich machte. 
In neuerer Zeit - für TreibstoffSpiritus infolge des rück- 
läufigen Absatzes bereits ab 1.9.1951 - sind jedoch wieder 
Preissenkungen erfolgt, unter denen die starke Herabsetzung 
des Ausfuhrpreises für Peinsprit von 80.- DM auf 50.- DM 
je hl ab 1.4.1953 besonders hervorzuheben'ist. 
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Verkaufspreise 1) der Branntweinmonopolverwaltung 

RI'/OM je hl Weingeist 

: am 
Verwendungszweck i l.Oktober 
 j 1936 

Regelmässiger Verkaufspreis (Trinkbranntwein) j 400 

Uuni 
1950 

1 240 

26 Jkpri1 
1951 

1 210 

ab 
12.0ezember j 27.Februar 

1951 | 1953 

1 345 ! 1300 

Ermässigter Verkaufspreis (ünvergällter 
Branntwein für ärztliche und pharmazeuti- 
sche Zwecke) 240 1080 1080 10® ! 10® 

Besonderer ermässigter Verkaufspreis (Brannt- ; 
wein zur Herstellung von Heilmitteln zum ! 
äusserl.Gebrauch und von Körperpflegemitteln) | 

a) für mit Phthalsäurediäthylester ver- j 
setzten Branntwein j 2® 

b) für FHmasprit 240 
840 
8® 

840 
8® 

840 
8® 

Essigbrarmtwelnpreis 
a) für gereinigten Branntwein 
b) für ungereinigten Branntwein 

Treibstoffspiritus (alcohol absolutus) 

85 
83 

42,® 

200 
195 

TD 

200 
195 

80 a) 

235 | 2® 
227 | 227 

65 b) | 65 

Allgemeiner ermässigter Verkaufspreis 
(Branntwein zu Plitz-, Heizungs-, Koch-und 
Beleuchtungszwecken und zu besonderen ge- 
werblichen Zwecken) 40 ® 

l 

95 j 90 

Ausfuhrpreis für Branntwein 
a) Feinsprit (Primasprit) 
b) sonstiger Branntwein (technischer Sprit) 

d) 
d) 

80 
45 

80 
45 f) 

1) Einschi. Branntweinsteuer.- a) Ab 21.3.1951.- b) Ab 1.9.1951.- c) Ab 15.7.1949.- d) Ab 1.10.1950.- e) Ab 
1.4.1953 50 0« je hl «.- f) Ab 1.4.1953 40 DH je hl f. 

Die Verkaufspreise der Monopolverwaltung, die in der Nach- 
kriegszeit allgemein bedeutend höher lagen als 1936, wurden 
in der Berichtszeit verschiedentlich geändert. Von besonde- 
rer Bedeutung für die Spirituosenindustrie war die zweimalige ^ 
HeraufSetzung des Preises für Branntwein zu Trinkzwecken, derW 
sich am Schluß des Berichtszeitraums auf 1 345.-DM je hl belief 
(1956: 400.-KM). Auch einige der übrigen Verkaufspreise wurden 
1951 erhöht, und zwar im Gefolge des gestiegenen lohn- und 
Preisniveaus, das höhere Einnahmen des Monopols zur Durch- 
führung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich machte. 
In neuerer Zeit - für TreibstoffSpiritus infolge des rück- 
läufigen Absatzes bereits ab 1.9.1951 - sind jedoch wieder 
Preissenkungen erfolgt, unter denen die starke Herabsetzung 
des Ausfuhrpreises für Peinsprit von 80.- DM auf 50.- DM 
je hl ab 1.4.1953 besonders hervorzuheben'ist. 
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I 
Branntweinbestände 

hl Weingeist 

Ende des 
Setriebs- 
jahrs 1) 

Roh- 
branntwein 

Gereinigter und entwässerter Branntwein 

Prima- * Sekunda- 
sprit f sprit 

Alkohol 
absolutus 

anderer 

Vergällter 
Branntwein 

insgesamt 

1949/50 

1950/51 

1951/52 

531 903 

355 325 

208 863 

76 773 

116 273 

202 182 

35 231 

87 591 

12 C19 

4 674 

251 928 

398 104 

14 010 

15 672 

45 920 

12 783 

13 524 
11 183 

j 675 374 

j 840 313 
878 271 

1) 30. September. 

Die Branntweinbestände der Monopolverwaltung sind im Be- 
triebst ahr 1950/51 insbesondere wegen der schwierigen Ab- 
satzlage für technischen Sprit beträchtlich gestiegen 
(+ 24,4 vH). Auch im Betriobsjahr 1951/52 ist ein weite- 
res - wenn auch erheblich geringeres - Ansteigen zu beob- 
achten, so dass sich der Gesamtbestand am 30.9.1952 auf 
878 271 hl belief. Davon entfielen auf Alkohol absolutus 
45,3 vH, auf Rohbranntwein 23,8 vH und Primasprit 23 vH. 
Die Zusammensetzung der Bestände hat sich damit gegenüber 
dem.Vorjahr vom Ronbranntwein stark zum Alkohol absolutus 
verschoben, während sich die Zunahme beim Primasprit in 
engeren Grenzen hielt. 

b) Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntweinerzeug- 
nissen 

Bei unterschiedlicher Entwicklung im einzelnen ist die 
Einfuhr von Branntwein und Branntweinerzeugnissen insge- 
samt gegenüber 1936 (Reiciisgebzet) stark zurüokgegangen. 
Insbesondere sank die Einfuhr von Sprit und Brennspiritus 
infolge des geringeren Bedarfs bei vergleichsweise hoher 
Produktion von 142 969 dz 1936/37 auf 26 366 dz 1949/50. 
Im Betriebsjahr 1951/52 spielte sie mit 41 dz nur noch 
eine untergeordnete Rolle. Bei den Branntweinerzeugnissen 
lagen die eingeführten Mengen dagegen zum Teil über den 
Vorkriegszifforn. Dies traf insbesondere für likör und 
Kognak und in abgeschwächtem Masse für anderen .Trink- 
branntwein und sonstige Weingeistmischungen zu. Im Gegen- 
satz dazu belief sich die Einfuhr von Rum und Arrak nur 
auf etwa ein Halb bis ein Drittel der 1936/37 ins Reich 
eingeführten Mengen. Der Wert der Einfuhr insgesamt be- 
trug 1950/51 2,9 Mill.DM und 1951/52 3,8 Mill.DM. 

Die Ausfuhr, die 1949/50 noch sehr niedrig war, nahm ins- 
besondere 1951/52 wesentlich zu. Der Überhang von Sprit 
und Brennspiritus auf dem Inlandsmarkt konnte durch eine 
gegenüber 1936/37 erheblich höhere Ausfuhr erleichtert 
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i Ende des 
1 Setriebs- 
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Roh- 
branntwein 
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(+ 24,4 vH). Auch im Betriebsjahr 1951/52 ist ein weite- 
res - wenn auch erheblich geringeres - Ansteigen zu beob- 
achten, so dass sich der Gesamtbestand am 30.9.1952 auf 
878 271 hl belief. Davon entfielen auf Alkohol ^bsolutus 
45,3 vH, auf Rohbranntwein 23,8 vH und Primasprit 23 vH. 
Die Zusammensetzung der Bestände hat sich damit gegenüber 
dem.Vorjahr vom Rohbranntwein stark zum Alkohol absolutus 
verschoben, während sich die Zunahme beim Primasprit in 
engeren Grenzen hielt. 

b) Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntweinerzeug- 
nissen 

Bei unterschiedlicher Entwicklung im einzelnen ist die 
Einfuhr von Branntwein und Branntweinerzeugnissen insge- 
samt gegenüber 1936 (Reichsgebzet) stark zurückgegargen. 
Insbesondere sank die Einfuhr von Sprit und Brennspiritus 
infolge des geringeren Bedarfs bei vergleichsweise hoher 
Produktion von 142 969 dz 1936/37 auf 26 366 dz 1949/50. 
Im Betriobsjahr 1951/52 spielte sie mit 41 dz nur noch 
eine untergeordnete Rolle. Bei den Branntweinerzeugnissen 
lagen die eingeführten Mengen dagegen zum Teil über den 
Vorkriegsziffern. Dies traf insbesondere für likör und 
Kognak und in abgeschwächtem Masse für anderen .Trink- 
branntwein und sonstige Weingeistmischungen zu. Im Gegen- 
satz dazu belief sich die Einfuhr von Rum und Arrak nur 
auf etwa ein Halb bis ein Drittel der 1936/37 ins Reich 
eingeführten Mengen. Der Wert der Einfuhr insgesamt be- 
trug 1950/51 2,9 Mill.DM und 1951/52 3,8 Mill.DM. 

Die Ausfuhr, die 1949/50 noch sehr niedrig war, nahm ins- 
besondere 1951/52 wesentlich zu. Der Überhang von Sprit 
und Brennspiritus auf dem Inlandsmarkt kennte durch eine 
gegenüber 1936/37 erheblich höhere Ausfuhr erleichtert 
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werden. Auch. Kognak und anderer Trinkbranntwein sov;ie 
Kirsch- und Zwetschgenwasser wurden mehr ausgeführt. 

Einfuhr und Ausfuhr von Branntwein und Branntweinerzsugnissen 

dz 

1) 

Betriebs- 
jahr 

(1.10. - 
30.9.) • ! 

Likör Arrak Rum 

Kirsch- 
und 

Zwetsch- 
gen- 

wasser 

Kognak 
und 

anderer 
fl ein- 
brand 

Anderer 
Trink- 

brannt- 
»ein 

Sprit 
und 

Brenn- 
Spiritus 

Sonstige 
gebrannte 
Flüssig- 
keiten 

ISeingeist- 
mischunoen 

Gesamtwert 
in 

i ooo mfm 

1936/37' 

1949/50 
1950/51 
1951/52 

,2) 

1936/37 

1949/50 
1950/51 
1951/52 

,2) 

19 

799 
572 
769 

898 

109- 
494 
381 

945 

412 
323 
339 

7 199 

3 857 
2 651 
3 938 

181 

E i n f u h r 

60 

6 
45 
19 

1 889 
2 381 
2 498 

Ausfuhr 

3 
16 

128 

47 
91 

168 

221 

260 
555 

542 

965 
918 

1 612 

146 

84 
188 
573 

145 497 

26 366 
99 
41 

180 

2 224 
120 422 

107 

542 
727 
280 

3 493 

348 
1 015 

82 

5 630 

5 396 
2 868 
3 827 

1 290 

270 
730 

9 024 

1) Hach der Statistik des Aussen handeis der Bundesrepublik und Best-Berlins." 2) Reichsgebiet. 

Dagegen blieb die Ausfuhr von "sonstigen leingoistmischun- 
gen" und Likör weiterhin unter den Vorkriegsergebnissen. 
Der Wert der Ausfuhr insgesamt erreichto 1951/52 mit 9>0 
Mill.DM eine beachtliche Höhe und übertraf damit erstmalig 
den entsprechenden Einfuhrwert um mehr als das Doppelte, 

c) Steuererträge und Steuersätze 

Die Einnahmen aus dem Spiritusmonopol? die in der Haupt- 
sache aus der Besteuerung des Trinkbranntweins fliessen, 
haben sich in den BetriebsJahren 1949/50 bis 1951/52 ge- 
genüber 1936/57 im Reich mehr als verdoppelt. 

Einnahmen aus dem Spiritusmonopol • 

Betriabsjahr 
(1.10. - 30.9.) 

1936/37 

1949/50 

1950/51 
1951/52 

1) 

1) Reichsgebiet 

Mi11. RHI/DJJ 

245.0 

482.0 

525.0 
510,8 
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gen" und Likör weiterhin unter den Vorkriegsergebnissen. 
Der Wert der Ausfuhr insgesamt erreichto 1951/52 mit 9>0 
Mill.DM eine beachtliche Höhe und übertraf damit erstmalig 
den entsprechenden Einfuhrwert um mehr als das Doppelte, 

c) Steuererträge und Steuersätze 

Die Einnahmen aus dem Spiritusmonopol? die in der Haupt- 
sache aus der Besteuerung des Trinkbranntweins fliessen, 
haben sich in den BetriebsJahren 1949/50 bis 1951/52 ge- 
genüber 1936/57 im Reich mehr als verdoppelt. 
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Dies ist besonders eine Folge der Erhöhung der Steuersät- 
ze, die bei Trinkbranntwein von 275 RM auf 1 000 DM und 
bei Branntwein für ärztliche und pharmazeutische Zwecke 
von 275 RM auf 850 DM festgesetzt wurden. Auch der Steuer- 
satz für Branntwein zur Herstellung von Heilmitteln zum 
äusserlichen (Jebrauch wurde • von 100 RM auf .600 DM erhöht. 

Entwicklung der Steuersätze für Branntwein 

Rü/Df.1 je Hektoliter Weingeist 

Verwendungszweck 
am 

: 1.10.1936 17.5,1946 
ab 

21,10.1948 1 11.8.1949 

Branntwein 

zu Trinkzwecken 

für ärztliche und pharmazeutische 

Zwecke 

zur Erzeugung von Parfüm 

zur Erzeugung von Heilmitteln zum 

äußerl. Gebrauch und von Körper- 

pflegemitteln 

zur Erzeugung von Speiseessig 

zur Erzeugung von Treibstoff 

zu technischen und besonderen ge- 

werblichen Zwecken 

275 

100 

11 470 

850 

11 470 

600 

150 

300 

150 

1 000 i 1 000 

850 

600 

50 

300 

850 

600 

50 

Ausserdem ist der Essigbranntwein, der vor dem Kriege ab- 
gabefroi war, nunmehr mit einer Steuer belegt, die sich 
zur Zeit auf 50 DM jo hl beläuft. Die gegenwärtigen Steuer- 
sätze sind jedoch gegenüber der ersten Nachkriegszeit 
grossenteils bereits herabgesetzt (z.B. Branntwein für 
Trinkzwecke). Daneben v/urde für die einzelnen Branntwein- 
arton die Besteuerung, die nach dem Kriege eingeführt wor- 
den war, wieder aufgehobeii (Branntwein zur Erzeugung von 
Treibstoff und zu technischen und besonderen gewerblichen 
Zwecken). Erleichterungen für den Branntweinabsatz wurden 
ferner durch einige Preisnachlässe der llonopolverwaltung 
geschaffen (z.B. Herabsetzung des Ausfuhrpreises für Pein- 
sprit) . 

Dies ist besonders eine Folge der Erhöhung der Steuersät- 
ze, die bei Trinkbranntwein von 275 RM auf 1 000 DM und 
bei Branntwein für ärztliche und pharmazeutische Zwecke 
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Entwicklung der Steuersätze für Branntwein 

Rü/Df.1 je Hektoliter Weingeist 

Verwendungszweck 

Branntwein 

zu Trinkzwecken 

für ärztliche und pharmazeutische 

Zwecke 
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am 

: 1.10.1936 17.5,1946 
ab 

21,10.1948 1 11.8.1949 
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11 470 

850 

11 470 

600 
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1 000 i 1 000 

850 

600 

50 

300 

850 

600 

50 

Ausserdem ist der Essigbranntwein, der vor dem Kriege ab- 
gabefroi war, nunmehr mit einer Steuer belegt, die sich 
zur Zeit auf 50 DM jo hl beläuft. Die gegenwärtigen Steuer- 
sätze sind jedoch gegenüber der ersten Nachkriegszeit 
grossenteils bereits herabgesetzt (z.B. Branntwein für 
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arton die Besteuerung, die nach dem Kriege eingeführt wor- 
den war, wieder aufgehobeii (Branntwein zur Erzeugung von 
Treibstoff und zu technischen und besonderen gewerblichen 
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8 r a n n t w 3 i n a b s a t z der M-o n 0 p 0 1 v a r « a 1t u n g 

in den Betriebs j ahren 

Verkaufs- 
bezirke 

Betriebs- 
jahr 

Grössen- 
1 - 1 000 1 

Zahl der ' Absatz in hl 
Betriebe ; Weingeist 

1 001 - 3 000 1 3 001 - 10 000 1 10 001 - 30 000 1 
Zahl der Absatz in hl; 
Betriebe : Weingeist : 

Zahl der Absatz in hl; 
Betriebe : Weingeist : 

Zahl der Absatz in Kt 
Betriebe i Weinq 

1) Gegliedert nach den von den einzelnen Herstellern bezogenen Mengen. 

Branntwainabsatz der M-onopolvermaltung 

in den Betriebs jahren 

) 



an Trinkbra*n.ntwoinhorsteller 

19 4-9/ 5 0 - 1 9 5 1/ 5 2 

klassen TT 

30 001 - 1)0 000 1 
Zahl dor 
Betriebe 

100 001 - 200 000 1 

30 
50 
54 

35 
46 
38 

47 
41 
36 

7 
12 
13 

19 
16 
11 

9 
6 
4 

13 
10 

161 
182 
164 

Absatz in hl 
: Weingeist 

Zahl der 
Betriebe 

13 434 
24 531 
26 511 

17 093 
24 435 
19 663 

26 583 
20 237 
18 032 

3 342 
5 670 
5 417 

10 951 
8 615 
8 000 

4 779 
3 296 
2 705 

3 514 
2 506 
1 700 

610 
754 

80 306 
90 044 
82 028 

;Absatz in hl' 
. Weingeist 

200 001 - 400 000 1 
Zahl dor 
Betriebe 

über 400 000 1 

6 
6 
6 

5 
3 
5 

1 
2 

10 
3 
3 

2 
1 
1 

29 
23 
26 

9 184 
8 171 
7 951 

5 692 
4 239 
5 926 

6 930 
9 068 
8 326 

1 410 
2 749 

12 187 
4 409 
4 758 

2 542 
594 

■ 605 

1830 
1 480 
2 080 

38 365 
29 371 
32 395 

5 
7 

10 

■■Absatz in Hl: 
Weingeist : 

Zahl dar 
Betriebe 

2 840 
5 850 

13 926 

5 525 
6 196 
5 615 

2 120 
4 717 
4 711 

2 244 
1 879 
2 369 

12 729 
18 642 
26 621 

.Absatz in hl 
' Weingeist 

Insgesamt 

Zahl der 
Betriebe 

Absatz in hl 
Weingeist 

5 343 
6192 
6134 

4 389- 
4 400 

12 000 
11180 
12 563 

898 
1 127 
1099 

1166 
1202 

1790 
1 609 
1541 

415 
672 
655 

766 
804 
819 

542 
566 
571 

399 
396 
363 

132 
131 
135 

17 343 
21 761 
23 097 

5 925 
6 471 
6 385 

67 498 
95 274 

102 762 

63 538 
77 424 
72 105 

108 437 
92 377 
85 004 

22 255 
27 521 
28 204 

41666 
27 240 
29 477 

14 725 
10 007 

9 727 

13 859 
10 859 
11361 

5 236 
4 514 
4 256 

337 214 
345 216 
342 896 
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an Trinkbra*n.ntwoinhorsteller 

1949/50 - 1951/52 

i 

"iTTTs s e n ^ 
30 001 - 100 000 1 : tX) 001- 200 000 1 . 200 001 - 400 000 1 i über 400 MO 1 ; 

Zahl dor Absatz in hl ; Zahl dar :Absatz in hl' Zahl dor .-Absatz in HL; Zahl dar .Absatz in hl; 
Betriebe : leinqeist ; Betriebe . Weingeist Betriebe Weingeist : Betriebe : Weingeist 

Insgesamt 

Zahl dar ; Absatz in hl 
Betriebe 1 Weingeist 

30 i 13 434 6 9 184 
50 ; 24 531 j 6 8 171 
54 ' 26 511 6'7 951 

1 2 840 
2 : 5 850 
5 13 926 

1 5 343 . 898 
1 6192 •: 1127 
1 6 134 : 1 099 

67 498 
95 274 

102 762 

35 : 17 093 : 5 
46 24 435 ; 3 
38 : 19 663 : 5 

5 692 2 5 525 
4 239 2 6196 
5 926 2:5 615 

983 
1 4 389- ; 1166 
1 4 400 : 1 202 

63 538 
77 424 
72 105 

47 : 26 583 5 6 930 
41 20 237 ; 8 9 068 
36 18 032 ; 78 326 

2 12 000 : 1 790 
2 ' 11180 ■ 1609 
2 ; 12 563 : 1 541 

108 437 
92 377 
85 004 

7 
12 
13 

3 342 ; 

5 670 . 1 
5 417 ••. 2 

1 410 
2 749 

1 2 120 
2 4 717 
2 • 4 711 

415 ! 22 255 
672 \ 27 521 
655 i 28 204 

19 10 951 10 12 187 
16 8 615 3 4 409 
11 8 000 : 3 4 758 

766 ; 41 666 
804 : 27 240 
819 : 29 477 

9 4 779 : 2 2 542 
6 3 296 1 594 
4 2 705 1 '605 

542 
566 
571 

14 725 
10 007 

9 727 

13 3 514 
10 2 506 

8 1 700 

1 • 2 244 
1 ; 1 879 
1 2 369 

399 
396 
363 

13 859 
10 859 
11361 

1 
1 

610 1 1830 
754 1 1 480 

; 2 2 080 

161 80 306 
182 90 044 
164 82 028 

29 38 365 
23 29 371 
26 32 395 

5 12 729 
7 . 18 642 

10 26 621 

3 ' 17 343 
4 i 21 761 
4 ; 23 097 

132 
131 
135 

5 236 
4 514 
4 256 

5 925 : 337 214 
6 471 345 216 
6 385 342 896 
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